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Bundes und der 
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I. Einleitung 

Die VBL ist die größte Zusatzversorgungskasse Deutschlands. 
Die Finanzierung der Pflichtversicherung erfolgt dabei über- 
wiegend im Wege des Umlagesystems. Der Umlagesatz ergibt 
sich aus einem Vomhundertsatz des jeweiligen zusatzversor- 
gungspflichtigen Entgelts der aktiven Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer der beteiligten Arbeitgeber. 

Ein Beteiligter kann die Beteiligung mit einer Frist von 
sechs Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres kündigen. 
Scheidet ein beteiligter Arbeitgeber aus der'Beteiligung aus, 
enden die Pflichtversicherungen der bei ihm im Arbeits- 
verhältnis stehenden Beschäftigten; die Leistungsansprüche 
und Anwartschaften bleiben in Höhe der bisher erworbenen 
Versorgungspunkte bei der VBL bestehen und werden von 
dieser erbracht. Zur Finanzierung der nach dem Ausscheiden 
zu erfüllenden Verpflichtungen hat der ausscheidende Betei- 
ligte einen Gegenwert zu zahlen. 

Die folgenden Ausführungen befassen sich zunächst mit den 
wesentlichen Merkmalen eines Umlagesystems und der Frage, 
warum aus aktuarieller Sicht die Zahlung eines Gegenwertes 
bei Ausscheiden eines Beteiligten aus einem Umlagesystem 
erforderlich ist. Anschließend werden einzelne Modalitäten 
der Gegenwertberechnung der VBL untersucht. Dabei wird 
näher auf die gewählte prinzipielle Methodik, die derzeitigen 
aktuariellen Berechnungsgrundlagen und die Dotierung der 
Verlustrücklage eingegangen. 

II. Merkmale eines Umlagesystems und Notwendig- 
keit eines Gegenwertes 

Die wesentlichen Merkmale eines umlagefinanzierten Sys- 
tems stellen sich wie folgt dar: 

(1) Die Ausgaben einer Abrechnungsperiode werden durch 
die Einnahmen der gleichen Abrechnungsperiode gedeckt, 
d.h. die eingehenden Beiträge werden sogleich lür die 
Finanzierung der Ausgaben verwendet. Es kommt somit 
zu keiner Kapitalansammlung. 
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(2) Dem in einem Umlagesystem erworbenen Anspruch 
steht nicht wie im Fall des Kapitaldeckungsverfahrens' 
ein vorhandenes Kapital in versicherungsmathematisch 
äquivalenter Höhe gegenüber. 

(3) Umlagefinanzierte Rentensysteme sind auf einen ständi- 
gen Neuzugang angewiesen, welcher in der Regel durch 
eine PflichtmitgliedschaftZ gewährleistet wird. 

Ein Ausscheiden aus einer Umlagegemeinschaft, welche auf 
einem zeitlich unbegrenzten Neuzugang basiert, ist daher 
systemwidrig und dürfte es eigentlich gar nicht geben. Falls 
trotzdem - wie im Fall der VBL Pflichtversicherung - ein 
Ausscheiden ermöglicht wird, darf die verbleibende Gemein- 
schaft hierdurch nicht belastet werden'. Das Funktionieren 
des Umlagesystems muss auch nach dem Ausscheiden 
gewährleistet sein. 

Wie oben ausgeführt ist es charakteristisch für ein Umlage- 
System, dass die im Zeitpunkt des Ausscheidens bestehenden 
Leistungsansprüche und Anwartschaften (bisher) nicht finan- 
ziert sind. Würde also kein finanzieller Ausgleich dieser Ver- 
pflichtungslasten von Seiten des ausscheidenden Beteiligten 
erfolgen, so trüge allein die verbleibende Umlagegemeinschaft 
die Finanzierung der vom ausgeschiedenen Arbeitgeber hin- 
terlassenen Leistungsansprüche und Anwartschaften. Diese 
aus Sicht des ausscheidenden Beteiligten offensichtlich @ns- 
tigste Art der Beendigung hat einen entscheidenden Nachteil: 
Machten alle Beteiligten Gebrauch von der Möglichkeit, 
aus der Pflichtversicherung auszuscheiden, wären keinerlei 
finanzielle Mittel vorhanden, um die gegenüber dem System 
bestehenden und dort verbleibenden Leistungsansprüche und 
Anwartschaften zu bedienen. Eine Basis für die Bemessung der 
Umlagezahlungen wäre nicht vorhanden und Kapital wäre 
ebenfalls nicht aufgebaut worden. Da dieser Effekt bereits bei 
einer signifikanten Anzahl von Ausscheidenden entstehen 
kann, ist diese Finanzierungsmöglichkeit ohne finanzielle 
Beteiligung des Ausscheidenden zu verwerfen. 

Beim Ausscheiden aus einem Umlagesystem sind deshalb 
insbesondere die dem Ausscheidenden zuzurechnenden und 
im System verbleibenden Leistungsansprüche und Anwart- 
schaften durch diesen auszugleichen. Dies kann in Form 
einer Gegenwertzahlung geschehen, bei der der ausschei- 
dende Beteiligte die verbleibenden Leistungsansprüche und 
Anwartschaften durch eine Einmalzahlung ausfinanziert. 

Auch bei einer vollständigen Ausfinanzierung der erworbe- 
nen Leistungsansprüche und Anwartschaften ist aber nicht 
gewährleistet, dass ein Umlagesystem unverändert fortbe- 
stehen kann. Insbesondere ist anzunehmen, dass vermehrt 
Nettozahler (also Beteiligte, bei denen die in einer Periode zu 
zahlenden Umlagen die in derselben Periode empfangenen 
Versorgungsleistungen übersteigen) aus dem Umlagesys- 
tem ausscheiden. Mit zunehmender Anzahl ausscheidender 
Nettozahler erhöht sich die Rentenlast der verbleibenden 
Umlagegemeinschaft, was zu einer Erhöhung des Umlagesat- 

1 Ziir Begriffsklärung Umlage- versus Kapitaldeckungsverfahren siehe Rorcch- 
Sir[iaw, Der Ubergang voin Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren in der 
gesetzlichen Kentenversicheriing, 1999, S. 6 f.; Fa,\shoirer, Grundfragen der 
Finanzierung der Alterssicherung - Uiiilageverfaliren vs. Kapitaldeckungsver- 
fahren, Deutsche Rentenversicherung, 2001, Ausgabe 10-11, S. 631 ff. 

2 So Wolfcdort; Versicherungsmathematik - Teil 1. Personenversicherung, 2. 
Auflage 1997, S. ,343. 

3 So auch Muier, Die Finanlierung in der Zusatzversorgung der neuen Biin- 
deslander - Sicher in die Zukunft, Vortrag auf dem Kongress der Versor- 
gungsverbande und Ziisatzversorgiingskassen der neuen Bundeslander zur 
betrieblichen Altersversorgung, Magdehurg, 25.6.2008. ~ h n l i c h  w e n n  auch 
in einem anderen Zusammenhang - argumentiert der BGH in seinem Urteil 
vom 12.10.2005 (IV ZR 162103, VersR 2005 S. 1565 = BetrAV 2005 S. 788, Rn. 
60) zu Mindestruckkaufswerten in der 1.ebensversicheruna: ,.Atinlidi w i r  hr i  
der Uber~c l i r~~ the te i l i y~~~ iy  i ~ t  es i l a l ~ r  nidit sacti~yerecht, dir H&? rler b?itra,y.sfieieri 
Vrrsicl~erirnus~uri~rn~~ oder des Rirckknrifswertes vorrflneiu oder nirr airi Iritrreise der ,, ., 
dir Rei t r i~ysruh l i rn~~ vorzeiti,q bernder?den Vrrciclierirr~,~.sriehwler ari einer Optirnie- 
r i i r i ~  ilcr [ in sic zir erhrin~~erirl<~ri Lcictirn,yen nirizirriclitrri." 

zes führen und somit das Funktionieren des Umlagesystems 
gefährden kann. Aus diesem Grund wäre eigentlich zusätz- 
lich eine Finanzierungskomponente zur Aufrechterhaltung 
des Umlagesystems erforderlich. 

Diese theoretisch denkbare Finanzierungskomponente zur 
Aufrechterhaltung des Umlagesystems ist allerdings wahr- 
scheinlich in der Praxis kaum handhabbar. Vielmehr wird 
man tolerieren, dass einzelne Ausscheidewillige das System 
verlassen, solange hieraus insgesamt keine Gefährdung des 
Umlagesystems resultiert. In diesem Fall ist allerdings jede 
Form der finanziellen Abwicklung der Beendigung des Betei- 
ligungsverhältnisses, welche die Höhe der Einmalzahlung 
unter den Gegenwert einer vollständigen Ausfinanzierung 
verringert, abzulehnen, da diese grundsätzlich zulasten der 
Umlagegemeinschaft geht. 

III. Gegenwertberechnung der VBL nach 5 23 Abs. 2 
VBL-Satzung 

Scheidet ein Beteiligter aus der Pflichtversicherung aus, blei- 
ben die von seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
bei der VBL erworbenen Leistungsansprüche und Anwart- 
schaften bestehen. Zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten 
hat der ausscheidende Beteiligte einen Gegenwert zu zahlen, 
der in das kapitalgedeckte Versorgungskonto I1 eingestellt 
wird. Der Gegenwert setzt sich im Wesentlichen aus drei 
Teilen zusammen: 

(1 )  versicherirngsmathernntiscller Rarwert der erworbenen Leis- 
tunpanspriiche und Anw~irtschafter?: 
Dieser Barwert wird unter Annahme der im Folgenden zu 
diskutierenden aktuariellen Rechnungsgrundlagen ermit- 
telt. 

(2) Zuschlag zur Deckung vor1 Fehlbeträgen: 
Auf den versicherungsmathematischen Barwert nach (1) 
wird ein Zuschlag von 10% erhoben und der Verlustrück- 
lage zugeführt. 

(3) Zuschlag zur Abgeltung der Verwaltungskosten: 
Auf den versicherungsmathematischen Barwert nach (1) 
inkl. des Fehlbetragszuschlags nach (2) wird ein Zuschlag 
in Höhe von 2% zur Abgeltung von Verwaltungskosten 
erhoben. 

Da der Arbeitgeber aus der Beteiligung an der VBL aus- 
scheidet, kann er in der Zukunft nicht mehr zum Ausgleich 
etwaiger Finanzierungslücken herangezogen werden, eine 
Nachschussforderung ist daher ausgeschlossen. 

Die Berechnung des Gegenwertes der VBL und die zugrunde 
liegende Bewertung der dem ausscheidenden Beteiligten 
zuzuordnenden Leistungsansprüche und Anwartschaften 
folgen hinsichtlich der prinzipiellen Methodik den aner- 
kannten versicherungsmathematischen GrundsätzenJ. Das 
Ergebnis jeder versicherungsmathematischen Bewertung 
hängt jedoch entscheidend von der Wahl der aktuariellen 
Rechnungsgrundlagen (Ausscheidewahrscheinlichkeiten, 
Rechnungszins, Kosten) ab5. 

4 Zu dem unbestimmten Rechtsbegriff der ,,anerkannten Griindsatze der 
Versicheriinesmathematik" vrl. Zwiecler. Was sind ..anerkannte versiche- 
runjismathekatische Grundsdtze";? Die Sicht des Virsicheriinjismathema- 
tikeis, in: Basedow/Schwark/Schwintowski (Hrsg.), ~nformations~flichten, 
Euro~aisieruna des Versicheriinaswesen~. Anerkannte Grundsatze der Ver- 
sicherungsmathematik, 1995, S. 155-161; Viewey, Anerkannte Regeln der 
Versicherungsmathematik aus der Sicht der Rechtswissenschaft, ebendort, 
S. 163-178, sowie Neiihur;yer, Remerkungen zu den anerkannten Regeln 
der Versicherungsmathematik, in: Basedow/Schwark/Schwintowski (Hrsg.), 
I.ebensversicherung, Internationale Versicherungsvertrage und Verbraucher- 
schutz, Versicherungsvertrieb, 1996, S. 37-41 (38). 

5 Bzgl. der allgemeinen Ausfuhrungeii zu den aktuariellen Rechnungsgrundla- 
gen vgl. Fnttr, Finanzierung der Kaiwnleistungen, in: Arbeitsgemeinschaft für 
betriehiiclie Altersversorgiing e.V. (Hrsg.), bearbeitet von D r e ~ p  et ol., Pensi- 
onskassen - Grundlagen und Praxis, 2007, Rn. 515-654. 

Abhandlungen Betriebliche Altersversorgung 5/20 10 443 



Die Wahl der Art der bei einer Bewertung verwendeten 
Rechnungsgrundlagen hängt davon ab, inwieweit der Ver- 
sorgungsträger für die zu bewertenden Verpflichtungen eine 
Garantie ausgesprochen hat. Dementsprechend gibt es zwei 
grundlegende Prinzipien, nach denen die Bewertung erfolgen 
kann. 

1. Grundlegende Bewertungsprinzipien 

Hat der Versorgungsträger eine versicherungsförmige Garan- 
tie ohne Nachschussverpflichtung des die Versorgung Finan- 
zierenden ausgesprochen, ist zwingend das Vorsichtsprinzip 
anzuwendenh. Solche Verpflichtungen sind demnach unter 
Beachtung des versicherungsaufsichtsrechtlichen Gebots der 
dauernden Erfüllbarkeit mit an Sicherheit grenzender Wahr- 
scheinlichkeit zu bewerten'. Dies bedeutet u.a., dass ent- 
sprechende Sicherheitszu- bzw. -abschläge bei den einzelnen 
Rechnungsgrundlagen anzusetzen sind oder dass Zuschläge 
auf den Verpflichtungswert gebildet werdenR. 

Hat der Versorgungsträger die Erfüllung der Verpflichtungen 
dagegen unter dem Vorbehalt einer Nachschussforderung 
zugesagt, ist die Beachtung des Vorsichtsprinzips nicht not- 
wendig. Hier genügt es vielmehr, wenn die Finanzierung 
der Verpflichtungen zunächst so kalkuliert wird, dass sie im 
Mittel ausreicht. Die Kalkulation kann in diesem Fall nach 
dem Prinzip des Besten Schätzwertes erfolgen, was der Ver- 
wendung von Rechnungsgrundlagen ohne Berücksichtigung 
von Sicherheitsmargen entspricht. In der Praxis kommt das 
Prinzip des Besten Schätzwertes z.B. bei Pensionsfonds im 
Fall nicht versicherungsförmiger Garantien mit Nachschuss- 
verpflichtung im Sinne des § 112 Abs. l a  VAG zur Anwen- 
dung .  

Angewandt auf das Ausscheiden eines Beteiligten aus der 
Pflichtversicherung der VBL und die damit verbundene 
Gegenwertzahlung bedeutet dies: Die VBL garantiert die 
Erfüllung der bei ihr verbleibenden Leistungsansprüche 
und Anwartschaften des ausscheidenden Beteiligten. Die- 
ser kann jedoch in der Zukunft nicht mehr zum Ausgleich 
etwaiger Finanzierungslücken herangezogen werden, da er 
keiner Nachschussverpflichtung unterliegt. Es ist daher aus 
versicherungsmathematischer Sicht notwendig, dass der von 
dem ausscheidenden Beteiligten an die VBL zu zahlende 
Gegenwert nach dem Vorsichtsprinzip unter Berücksich- 
tigung ausreichender Sicherheitsmargen bemessen wird, 
denn eventuelle Defizite gehen zulasten der verbleibenden 
Gemeinschaft. 

Im Folgenden wird hinsichtlich der wesentlichen der Gegen- 
wertberechnung zugrunde liegenden Rechnungsgrundlagen 
Ai~sscheidewahrscheinlichkeiten und Rechnungszins erläutert, 
ob diese - einzeln betrachtet - dem Vorsichtsprinzip genü- 
gen. Anschließend werden diese Analysen um den Fehl- 
betragszirschlag erweitert. Der Zuschlag zur Abgeltung von 
Verwaltungskosten bleibt bei den Analysen außen vor. Hierzu 
kann festgehalten werden, dass er dem Grunde nach aktua- 

6 Dies verlangen bereits die anerkannten versicherungsmathematischen 
Grundsatze; vgl. N~~iibirr~yer, a.a.0. (Fn. 4). S. 39: ,,So kann eine Versicherirwg.v- 
priirnie niclit dprort kolkrrliert werdeti, da6 sie ,irn Mittel'gerade airsreicht, rrm die 
vertro,ylicli fest zir,yesa~yten Lristirngen zir erfiillen, sorldern (.. .) derart, daß es ,pruk- 
tiscli sicher' ist, dnß der Versicl ier ir i i ,ysver~ tinnnziell nur11 erfiillt werden knnrl." 

7 Siehe DAV-Facliaiissctiirss AItersversor~y~~n,y, Biometrische Rechniingsgrundla- 
gen und Rechniingszins bei Pensionskassen und Pensionsfonds (Richtlinie) 
vom 9.3.2005, S. 4, sowie Arbeits'yrirppe Biornetrirche Rechrziin~~r~rirridlu~yen drr 
Fa~hairssctiirrse~ f i i r  Alter.rver.rorgiri~~, Biometrische Rechnungsgrundlagen für 
Pensionskascen und Pen$ionsfonds, DAV-Mitteilung vom 9.7.2002, S. 1 mit 
Verweis auf Art. 20 (1) A. iii) der Richtlinie 2002183lEG des Europaischen 
Parlaments und des Rates vom 5.11.2002 uber Lebensversicherungen. 

8 So auch Hriibeck, Richttafeln 2005 G - Textband und Programm Heurika 2, 
2005, S. 19, sowie Neubiirgrr, a.a.0. (Fn. 4), S. 39, welcher sich fur eine Ver- 
wendung „richtigerr' Rechnungsgrundlagen ohne eingebaute Sicherheitsmar- 
gen und die Berücksichtigung der Sicherheitsbedürfnisse auf Gesamtebene 
ausspricht. 

9 Siehe 9 3 Abs. 2 S. .3 PFDeckRV. 

riell angemessen ist, jedoch hinsichtlich seiner Höhe ohne 
genauere Kenntnis der Kostenstruktur der VBL nicht beurteilt 
werden kann. 

2. Biometrische Rechnungsgrundlagen 

Die in den biometrischen Rechnungsgrundlagen zusam- 
mengefassten Aussscheidewahrscheinlichkeiten enthalten 
wahrscheinlichkeitstheoretische Annahmen u.a. über die 
Sterblichkeit und Erwerbsminderung (Invalidisierung) sowie 
den durchschnittlichen Altersrentenbeginn, über den durch- 
schnittlichen Familienstand und Altersunterschied der Ehe- 
gatten im Zeitpunkt des Todes sowie über die Häufigkeit 
der Inanspruchnahme von Waisenrenten. Marktüblich ist 
hierbei die Verwendung von Standardtafeln. 

Ein Standard innerhalb der betrieblichen Altersversorgung 
sind die Richttafeln von K. Heitbeck. Sie enthalten keine Zu- 
oder Abschläge und genügen - in ihrer jeweils aktuellen Ver- 
sion - dem Prinzip des Besten Schätzwertes. Die Richttafeln 
1998 wurden im Jahr 2005 durch eine Neuauflage ersetzt, 
nachdem sich in den vergangenen Jahren einige Veränderun- 
gen bei den Grundwahrscheinlichkeiten ergeben hattenlu. 

Für die Rententarife in der Lebensversicherung wurden sei- 
tens der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) im Jahr 
2004 neue Tafeln (DAV 2004 R) veröffentlicht 11. Sie werden 
u.a. für die Festsetzung des garantierten Preis-Leistungsver- 
hältnisses und fur die Berechnung der Deckungsrückstellung 
als Bilanzreserve verwendet und genügen diesbezüglich dem 
Vorsichtsprinziplz. Die Sterbetafeln DAV 2004 R basieren 
zwar hinsichtlich ihrer Herleitung nicht auf Beständen der 
betrieblichen Altersversorgung, sondern auf Versicherten- 
beständen, sie werden aber auch auf Verpflichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung angewendet (z.B. bei Direkt- 
versicherungen, rückgedeckten Unterstützungskassen sowie 
einigen Pensionskassen und Pensionsfonds). 

Es ist davon auszugehen, dass die allgemeinen Beobach- 
tungen (u.a. Fortsetzung der relativ starken Abnahme der 
Sterbehäufigkeiten), die eine Neuauflage der Richttafeln im 
Jahr 2005 notwendig gemacht haben, auch auf den Bestand 
der VBL zutreffen. Aus aktuarieller Sicht entsprechen daher 
die von der VBL bei der Berechnung des Gegenwertes unmo- 
difiziert verwendeten Richttafeln 1998 von K. Heubeck nicht 
einem Besten Schätzwert. Dem Vorsichtsprinzip genügen sie 
keinesfalls, da die Richttafeln von K. Heubeck keine entspre- 
chenden Sicherheitsmargen enthalten'$. Der Gegenwert ist 
daher aus versicherungsmathematischer Sicht hinsichtlich 
der zugrunde gelegten biometrischen Rechnungsgrundlagen 
nicht angemessen und somit ceteris paribus zu gering. 

3. Rechnungszins 

Bei der Ermittlung des heutigen Wertes zukünftiger Leis- 
tungsverpflichtungen sind diese nach den anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik auf den Bewertungs- 
stichtag abzuzinsen. Hierfür wird ein sogenannter Rech- - 
nungszins verwendet. 

Der Rechnungszins ist eine Annahme über die zukünftigen 
Vermögenserträge; er soll unter Berücksichtigung der für 
versicherungsm~thematische ~ a n ~ z e i t ~ r o g n o s e n  gebotenen 
Vorsicht der langfristigen Durchschnittsrendite der Versor- 

10 Siehe Heiibrck, Die neuen Richttafeln 2005 G, BetrAV 2005 S. 722-726 (723). 
11 Siehe DAV-Untenirhritsyr~ip~je Rentrlersterblichkeit, Herleitung der DAV-Sterbeta- 

fel 2004 R fur Rentenversicherungen, Blätter der DGVFM, Bd. XXVII, 2005, 
Heft 2, S .  199-313. 

12 Siehe Wolff; Neue Sterbetafeln für private Rentenversicherungen in Deutsch- 
land, Der Aktuar 2004, Heft 3, S. 90-94 (94). 

13 Siehe Heirbeck/Hemnonn/U'.~oi~za, Die Richttafeln 2005 G - Modell, Her- 
leitung, Formeln, Blätter der DGVFM, Bd. XXVII 2006, Heft 3, 5. 473-517 
(491). 
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gungseinrichtung entsprechenl4. Ubertragen auf die Situati- 
on der VBI. bedeutet dies, dass der bei der Berechnung des 
Gegenwertes zugrunde gelegte Rechnungszins im Hinblick 
auf die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld zukünftig zu 
erwartende Rendite der Kapitalanlagen in diesem Abrech- 
nungsverband angemessen sein muss. Auch bezüglich der 
Rechnungsgrundlage Zins ist die Unterscheidung zwischen 
Vorsichtsprinzip und dem Prinzip des Besten Schätzwertes 
zu beachten. 

Für Versorg~ingseinrichtungen der betrieblichen Altersver- 
sorgung, die unter Versicherungsaufsicht stehen, gibt es 
unterschiedliche aufsichtsrechtliche Vorgaben beziiglich des 
zu verwendenden Rechnungszinssatzes. 

Im Fall eines nicht versicherungsförmigen Pensionsfonds mit 
Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers ist der Rechnungs- 
zins gemäß § 3 Abs. 2 PFDeckRV vorsichtig zu wählen. Er 
muss die Vertragswährung und die im Bestand befindlichen 
Vermögenswerte sowie den Ertrag zukünftiger Verinögenswer- 
te angemessen berücksichtigen. Die Rechnungsgrundlagen 
sind auf Basis eines Besten Schätzwertes unter Einbeziehung 
ihrer zukunftigen Veränderungen entsprechend der aktuellen 
Kapitalmarktbeding~ingen abzuleiten. Der Rechnungszins 
ist also regelmäRig bei Veränder~ingen dieser Bedingiirigen 
anzupassen. Ergibt sich daraus eine Finanzierungslücke, 
greift die Nachschusspflicht des Arbeitgebers. 

Andere Regelungen gelten für Peilsionskasseri und Lebens- 
versicherer mit Versicherungsverträgen mit Zinsgarantie, bei 
denen keine Nachschussverpflichtung besteht. Der Höchst- 
rechnungszinssatz für neue Versicherungsverträge wurde 
wiederholt an die jeweils aktuelle Kapitalmarktsituation 
angepasst; seit dem 1 . 1 . 2 0 0 7  beträgt er 2,250/015. Er  entspricht 
dem Vorsichtsprinzip lind ist entsprechend dein versiche- 
rungsaufsichtsrechtlicl-ien Gebot der dauernden Erfüllbarkeit 
mit a n  Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bemessen. 

Der von der VBL bei der Herechn~ing des Gegenwertes 
zugrunde zu legende Rechnungszins von 3,25'%i während der 
Anwartschaftsphase und 5,2S1fi während des Rentenbezugs 
berücksichtigt nicht die jeweiligen Kapitalmarktbeding~ingen 
lind genügt aktuell nicht dem Vorsichtsprinzip und noch 
nicht einmal dem Prinzip des Besten Schätzwertes, wenn 
die erwartete Rendite des Kapitalanlageportfolios der VBL 
beispielsweise mit 3 ,75%1 angesetzt wird'" Der Gegenwert ist 
daher aus versicherungsmathematischer Sicht hinsichtlich 
des zugrunde gelegten Rechnungsziilses nicht angemessen, 
sondern ceteris paribus zu gering. 

4. Fehlbetragszusclilag 

Der von ausscheidenden Beteiligten zu zahlende Gegenwert 
besteht neben dem versicherungsmathematischen Barwert 
der erworbenen Leistungsanspriiche und Anwartschaften 
und dem Zuschlag zur Abgeltung der Verwaltungskosten 
aus einem Zuschlag zur Deckung von Fehlbeträgen in Höhe 
von 10%i.  Diese wird der Verlustrücklage zugeführt. Die Ver- 
lustrücklage dient satzungsgemäß der Deckung von Fehlbe- 
trägen im Versorgiingskonto 11. 

Ahillich zu einer Verlustriicklage sind Versicherungsunter- 
nehmen und Pensionsfoiids nach $ 53c Abs. 1 bzw. '5 114 
Abs. 1 VAG verpflichtet, zur Sicherstellung der dauernden 
Erfullbarkeit der Verträge stets über freie unbelastete Eigen- 

14 Siclie f7 t l1 ,  d . d . 0 .  (Fn. 51, Rii. 559. 
15 Siehe $ 2 i\b5. 1 DcckRV Fur Pcnsioiislondsvcrtragc mit Zin>gdr<iiitic gilt eine 

niialoge Rcgeliing; siclie 6 1 Abs. 1 S. :3 PFDeckRV. 
16 Laut VLiL liegt die als Bester Schatzieert fur dcri Abrechiiiiiigsvcrbaiid Gegeri- 

werte innerhall) de'< Versnrgungskontos J1 aiis heutiger Siclit (d.11. z.R. beiiii 
aktuellen Zinsnivcau) langfristig 7u crwartcn<lc Vermbgenbrendite bei 3,5%i 
bis 4,0%1 p.a. 

mittel in einer gewissen Mindesthöhe zu verfügen. Dies gilt 
auch dann, wenn sie gemäß Vorsichtsprinzip sicher kalku- 
lieren und reservieren. In diesem Fall lässt sich die Höhe 
der erforderlichen Eigenmittel näherungsweise als 4% der 
Deck~ingsrückstell~ing bestimmen17. Auch im Fall eines nach 
dem Prinzip des Besten Schätzwertes kalkulierenden, nicht 
versicherungsförmigen Pensionsfonds mit Nachschussver- 
pflichtung des Arbeitgebers sind entsprechende Eigenmittel 
vorzuhalten, jedoch ermäßigen sich hier die Anforderungen 
auf rund 1% der Deckungsrückstell~ing'~. Diese geringeren 
Anforderungen sind dabei aufgrund der Nachschussver- 
pflichtung des Arbeitgebers möglich. 

Wie oben ausgeführt muss die Berechnung des bei Ausschei- 
den zu zahlenden Gegenwertes aus versicherungsmathema- 
tischer Sicht zwingend nach dem Vorsichtsprinzip erfolgen. 
Die Beachtung des Vorsichtsprinzips beinhaltet zunächst die 
Berücksichtigung angemessener Sicherheitsmargen. Solche 
Sicherheitsmargen bei der aktuariellen Bewertung von Leis- 
tungsverpflichtungen können durch Zu- bzw. Abschläge bei 
den einzelnen Rechnungsgrundlagen, aber auch durch einen 
entsprechenden Zuschlag auf den Verpflichtungswert gebil- 
det werden. In beiden Fällen kommt dann noch zusätzlich 
ein Zuschlag zur Bereitstellung der erforderlichen Eigenmittel 
hinzu. 

Der Ziischlag zur Deckung von Fehlbeträgen muss wegen 
des von der VBL zu beachtenden Vorsichtsprinzips also so 
bemessen sein, dass er sowohl fehlende Sicherheitsinargen 
in den Rechnungsgrundlagen kompensiert als auch die 
Bereitstellung von Eigenrnitteln in der aus aktuarieller Sicht 
erforderlichen Höhe ermöglicht. 

5. Vergleiclisrechnung 

Zur Beantwortung der Frage, inwieweit der Fehlbetragszu- 
schlag auf den Gegenwert der VBL in dietern Sinne angemes- 
sen und ausreichend ist, wurden entsprechende Vergleichs- 
rechnungen d~irchgefuhrt. 

Berechnet wurde zum Bewertungsstichtag 1.1.2009 ein 
Gegenwert für Leistungsansprüche und Anwartschaften für 
verschiedene modellhafte Personen männlichen Geschlechts. 
Als Musterpersonen werden aktive Arbeitnehmer mit versi- 
cherungstechnischem Alter 30 bzw. 50 sowie ein Altersrent- 
ner mit versicher~ingstechnischem Alter 70 (Rentenbeginn 
mit Vollendung cies 63. Lebensjahres) zugrunde gelegt. Bei 
allen drei betrachteten modellhaften Personen wird unab- 
hängig vom jeweiligen Alter eine normierte Versorgungs- 
verpflichtung in Höhe von 100 Versorgungspunkten unter- 
stelltTg. Für die Bewertung dieser Versorgungspiinkte werden 
folgende akt~iarielle Rechnungsgrundlagen und Zuschläge 
zur Deckung von Fehlbeträgen und zur Bereitstellung von 
Eigenmitteln verwendetzu: 

17 Hierbei Iiaridelt es sich nur iim eine Uritergrenze Liir grtibeii i\h\cli;itziing dcr 
g c n u u c  r\nfor<lcrungcn; vgl. $ 4 ,\lia. 1 lit. a KapAiisstV. 

18 Hierbei Iiandelt es sich nur iim eine Uiitergrenze ziir groben i\bscliiitziing der 
genaiieri Aiiforderiirigeri; vgl. 4 1 Abs. 1 Nr. 2 PFKAiistV. 

19 Die iii deii folgeriden Uerechiiiiiigeri errriittelteri Vcrpfliclitiirigswcrte sirid 
clalier keine behtandstypisclien Gegenwerte hir eirieri 30.. einen 50- oder 
einen 7O,l2hrigen, soridern verniittelri eirie <;rolieiiordnuiig cinci solchen 
Gegenwerte? .,je 100 Versorgungsl>urikte". Fur die iidchfolgenden r\u\\dgen 
ist die ahsnlutc Holie der ziigrunde licgcndcn Ver\orgungr\'crpflichtung 
unerheblich 

20 Der Ziisclilag zur Abgelturig vor1 Ver~valtuiigskosteri wird ari dieser Stelle 
nictit beriicksichtigt, da zuiiactist zii heiirteileri warf, iri welcher Holie diescr 
Zuschlag im Falle eines Llesten Sch'itzwcrtes bzw. iiiiter I3eachliiiig des Vor- 
\ichtsprin7ipr aiiKenie.;scn ist 
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(1) Bewertung analog zuin derzeitigen Gegenwert der VBL 
- Richttafeln 1998 von K. Fle~rlicck 
- Rechn~ingszinssatz 3,25'%1 in der Anwartschaftsphase 

und 5,2S1X1 während des Rentenhezugs 
- Zuschlag zur Deckung von Fehlbeträgen in Höhe von 

10'H.i 

(2) Bewertung gemäl3 Vorsichtsprinzip 
- Sterblichkeit der Altersrentrier urid der Minterbliebe- 

nen gemäß Sterbewahrsclieinlichkeiten 1. Ordnung 
der DAV, alle übrigen biometrischen Rechnungsgrund- 
lagen gemäß Richttafeln 2005 G von K. H~~r ibcck  

- Rechnungszinssatz 2,2S1%1 in der Anwartschaftsphase 
und auch während des Rentenbezugs 

- Zuschlag zur ßereitstellung von Eigeniiiitteln i i i  Höhe 
von 4'?/;1 

(3) Bewertung gemäß Prinzip des Besten Schätzwertes 
- Richttafeln 2005 G von K. Helrh~~ck  
- Rechri~ingszinrsatz 3,75°?i in der Anwartschaftsphase 

lind aiicli während des Rentenbezugs 
- Zuschlag zur Bereitstellung von Eigeninitteln in Höhe 

von I(%] 

Für den %-jährigen aktiven /\rbeitnehrner ergeben sich 
dainit folgende Gegenwerte: 

Der Barwert der I.eist~irigsansprüche und Anwartschaften 
für die Musterperson tlcs Alters 50 inklusive des Zuschlags 
von 10'%1 zur Deckung von Fehlbeträgen ergibt einen Gegen- 
wert entsprechend dem aktuellen Satz~ingsreclit in Höhe 
von 50.755 E. Iin Vergleich dazu liegt der nacli dem Vor- 
sichtsprinzip berechriete Gegenwert in Höhe von 97.292 F 
cleutlich oberhalb. Für die Musterperson iin Alter 50 liegt 
cier vcrsicherungsinathematisch angemessene Wert um mehr 
als 92% über dein Gegenwert der Vßl.. Selbst im Vergleich 
zum Gegenwert gemäl!, dem Prinzip des Besten Schätzwertes 
liegt dieser init 55.739 F noch uin 10'Xi über dem Gegen- 
wert der VRL. Zusätzlich sei a n  dieser Stelle angemerkt, dass 
die Kalkiilation nach dem Prinzip des Resten Schätzwertes 
\~ersicher~ingsrnatheniatisch nur in Verbindung niit der 
Naclischussverpflicht~ing ties ausgescliiedenen Beteiligten 

Vergleich der Gegenwerte 

100 000 97 292 EUR 

80 000 
r 7  ~ 

angemessen ist. 

[L 60 OoO 50 755 EUR 
3 
LU 

40 000 

20 000 

Irn Fall der beiden anderen bfusterpersonen ergibt sich ein 
ähnliclies Bild. Auch hier ist der Gegenwert geinäß Bestem 
Schätzwert höher als der Gegenwert der VKL. Irn Falle des 
Vorsichtsprinzips liegt der Gegenwert bei der 70-jährigen 
Person Liin 58'h über dem Gegenwert der VBL, bei dem 
30-jährigen Arbeitnehmer sogar iim 144%1. 

I 

I 

i 
1 

aiifgrund der Unangemesrenheit der biometrischen Rech- 
nungsgrundlagen und des Reclinungszinssatzes noch nicht 
einmal ausreichend, u m  einen Gegenwert nach dern Prinzip 
cles Resten Schätzwertes zu erhalten. 

VBL 

1 
(2 25% r7 Vorsichtsprinz~p Bester Schalzwert 

(3 25%15 25% (3 75% 
Richttafeln 1998 DAV 2004 R Rtchltafeln 2005 G 
Zuschlag 10%) Zuschlag 4%) Zuschlag 1%) 

IV. Fazit 

Ein Ausscheiden aus einer Umlagegemeirischaft, welche auf 
einem zeitlich unbegrenzten Neuzugarig basiert, ist systern- 
widrig. Falls trotzdem ein Ausscheiden errn(iglic1it wird, darf 
die verbleibende Gerneinscl-iaft hierdurch nicht belastet wer- 
den. Das 1:iinktionieren des Umlagesystenis muss auch nach 
dem Ausscheiden gewährleistet sein. Reirn Ausscheiden aus 
eincrn Urillagesystern sind deshall) die dem Ausscheidenden 
zuzurechnenden und iin System verbleibenden Leist~ingsan- 
spriiche und Anwartschaften in Form einer Gegeri~rertzah- 
Iiing durch diesen auszugleichen. 

Die VBL garantiert die Erfüllung der bei ihr verbleibenden 
Leistungsansprüche und Anwartschaften cles.a~isscheidenden 
Beteiligten. Dieier kann jedoch in der Zukunft nicht mehr 
zum i\iisgleich etwaiger Finanzieriingslücken herangezogen 
werden. Es ist daher aus versicherungsrnatheniatischer Sicht 
notwendig, dass der von dem ausscheidenden Beteiligten an 
die VBL zu zahlende Gegenwert nach dem Vorsichtsprinzip 
lind nicht als Bester Schätzwert beriiessen wird, denn even- 
tiielle Defizite gehen zulasten der verbleibenden Gemeiri- 
schaft. 

Die Annahrnen der Gegen\vertbcrechnung der VRL (d .h .  
insbesondere die verwendeteri hionietrischen Keclinungs- 
gr~i~idl;igen, der Rechii~ingsii i~s und der Fehlbetragsz~ischlag) 
genügen nicht dem Vorsiclitsprinzip. Der Gegenwert der VHL 
ist ciahcr in klarer Weiie versicher~ingsmatliematisch nicht 
angemessen, sondern cieiitlich zu gering. 

Die Ergebnisse dieser beispielhaften Gcgenwertberechnungen 
machen deutlich, dass der in1 satzungsgernäßen Gegenwert 
der VRL enthaltene Zuschlag zur Ileckuiig von Fehlbeträgeri 
eindeutig zu niedrig ist, iim das aus versicherungsmathe- 
rnatischer Sicht gebotene Vorsichtsprinzip zu erfüllen. Er ist 
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